
Vorhandene landschaftliche' Verunstaltungen, sind auf An
ordnung der unteren Natursdiutzbehörde zu beseitigen, sotern
es sidi" nicht um behöidlidi genehmigte Anlagen handelt unö
die Beseitigung zumutbax und ohne größere Aufwendungen
m ö g l i d i i s t .

§ 6

Ausnahmen von den Vorschriften des § 3 Abs. 2, 2) und 4)
dieser Anordnung können in besonderen Fällen von der unteren
Natursdiutzbehörde zugelassen werden.

§ 7

Wer den Bestimmungen dieser Anordnung zuwidcuhandel̂
wird nadi den §§ 21 und 22 Naturschutzgesetz und § 16 der DVU
zum NatSchG bestraf t .

§ 8

Diese Anordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im_A.mt̂ latt
des Landratsamtes Mlesbadi vom 28. 10. 1955 Nr. 20 in Kraft.

EAPI. 32 — 324

N r . 1 5 2

Betreff: Insdiutznalune des obersten Leitzachtales.
A n o r d n u n g

zum Schutz des obersten Leitzachtales und seiner
Umgebung bei Bayrisdizell

Auf Grund der §§ 5, 19 des Naturschutzgesetzes vom 2̂  6̂
1935 fRGBl. I S. 821) in der Fassung vom 20. Januar 1938Ts Ä sowie des '§ 13 der Durchf.VO. vom 31 Ok ober 1935
fRGBl I s. 1275) in der Fassung vom 6. 8. 1943 (RGBl. 1 S. 4bi)
wird mit Ermächtigung der Regierung von Oberbayern vom
27. 4.1954 folgendes angeordnet:§ 1
1 Das in der Landschaftssdiutzkarte heim ■ Landratsaint Mies-S mit grüner Farbe eingetragene Gebiet obersten Led-

zachtalesund seines Einzugsgebietes im Bereit der Gemein
de Bayrischzell wird in dem Umfange, der sich aus der Eintragung in der Landsdiaftsschutzkarte md to ̂der Bekanntgabe dieser Anordnung dem Schutz des Natur
Schutzgesetzes unterstellt.

2 Das Schutzgebiet wird begrenzt im Westen durA die Linievon dS Rotwand über Taubenstein, Aiplspitz Heiŝ nplatte• zur Berqkuppe „Auf derWand", im Süd.en durch die Linie
etwa vom Kleinen Traithen über die Gambswand zur Rotwand, im Osten durch die Linie vom Wendelstein über dasUntere Sudelfeld zum Kleinen Traithen, "a Norden durA dSie vorder Bergkuppe „Auf der Wand" über die Kirch-
Wand zum Wendelstein.

3 Ausaenommen von den Beschränkungen der Anordnung sindGebiet gelegenen geschlossenen Grtsteile.
§ 2

t Unberührt bleiben die Land- und forstwirtschaftliche Nut-* ■zimCT die Ausübung der Jagd und Fischerei und pflegliche
sie dem ZwcÄ dieser Anerdnunc. mdrt

wic lersprechei i .

2 Unberührt bleiben ferner die sich für die Eigentümer vonfhubonfoldcrn oder für die Träger von Konzessionen zur Auf
suchiina und Gewinnung staatsvorbehaltcner Mineralien ausdem sägaietz vom 13.8.1910 (GVBl. S. 81.3) in dm gegcm
wärtia aeltenden Fassung dieses Gesetzes vom 29.12.1949
(GVBl. 1950 S. 40) ergebenden Rechte und Pflichten.

3. Die Md. anderen Vorsdrrlften etwa bestehendem̂  nnd
Verbote werden durd. diese Anordnung nicht berührt

§ 3

Innerhalb des geschützten Gebietes
rungen vorgenommen werden
schaftsbild oder die Natur zu beeinti achtigen.

Darunter fallen insbesondere:
1) die Errichtung von Bauwerken aller Art,' die keiner bauaufsichtliAen Genehmigung bedürfen,

die Errichtung von Einfriedungen,

2) die Beseitigung der im Schutzgebiet vorhandenen Hecken,
Gebüsdie, Hage, Baumgruppen, Alleen und Gehölze außer
halb des geschlossenen Waldes;
Hecken, Hage und Gehölze dürfen jedoch mit der Maßgabe
genutzt werden, daß der Bestand erhalten und das Land-
schaftsbiid nicht beeinträchtigt wird, vor allem keine stören
den Lücken entstehen.

3) das Zelten außerhalb zugelassener Zeltplätze,
4) das Ablagern von Abfällen, Müll und Schutt an anderen als

den hierfür zugelassenen Plätzen,

5) das Anbringen von Tafeln, Inschriften, iiisbesondere Werbe-
vorrirhtungen und dergl., soweit sie sich nicht auf den Land
schaftsschutz oder don Verkehr beziehen,

G) der Bau von Bergbahnen.
der Verbot der Ziffer 1) gilt nicht für:

1) Weidezäune und die für den Forstbetrieb erforclerlichen Kul
turzäune, wenn hierfür Beton nicht verwendet ist,

2) Bauten mit weniger als 70 qra Grundfläche, die ausschließlich land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken dienen, wenn
sie sich nach Lage, Werkstoff und Form gut in die Landschaft
einfügen,

3) für Flächen, die in einem gültigen Flächennutzungsplan als
bebaubar ausgewiesen sind.

§ 4

Nur mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde sind
im Schutzgebiet zulässig:

1) jede Veränderung der Wasserläufe, Teiche und Seen sowie
des Grundwassers tandes;

21 iede das Landschaftsbild beeinträchtigende Veränderung der
Erdoberfläche durch Abgrabungen oder Aufschüttungen, ins-
bes. an See-, Fluß- und Bachufern;

3) die Vornahme Von Kahlsdilägen und Saumkahlhieben;
41 die Anlage und Erweiterung von Steinbrüchen, Kies-, Sand

oder Lehmgruben, Abschütthalden und Baggerbetneben, so
wie die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Anlagen dieser
A r t i

5) der Bau von Drahtleitungen.
Die Beschränkungen der Ziffer 3 entfallen *0r Staats-v Ge
meinde- und Stiftungswaldungen, sowie für die Korperschafts-
waldungen, sofern diese nicht Privatwaldungen sind.

Vorhandene landschaftliche Verunstaltungen sind auf An
ordnung der unteren Naturschutzbehörde zu beseitigen, sofernes sidi nicht um behördlich genehmigte Anlagê  handelt und
die Beseitigung zumutbar und ohne größere Aufwendungen
möglich ist.

Ausimhinen von den Vorschriften des § 3 w'v̂ n
51 und 6) dieser Anordnung können m besonderen Fallen von

unteren Naturschutzbehörde, von
Abs 2 Ziff, 1 (Errichtung von Gebäuden) und 6) (Bau von Berg
b̂ hneni nur init vorheriger Zustimmung der Regierung - hö
here Naturschutzbehörde — zugelassen wctaen.

wirYnah1§®2fS''2TNaSuttĝ^̂^̂
zum NatSchG bestraft.

§ s

D iese Anordnung t r i t t m i t to« ^
des Landratsamtes Miesbach vom 28. 10. 1955 Nr. 20 in Kra

Gleichzeitig tritt die Sperrklausel vom 1. Juli 1954 (Amtsb .
Nr, 12,/54) außer Kraft. BAPL 32 — 324


